
 
 

                                                                Seite 1 von 2 
 

Anmeldung eines Hundes 
 
Angaben zum Hundehalter: 

Name:  

Vorname:  

Anschrift:  

Telefon:  

 
Angaben zum Hund: 

Name:  

Rasse: 

(bei Mischlingen bitte mind. zwei 
Rassen angeben) 

 

Farbe:  

Geschlecht:   männlich                      weiblich 

Wurfzeitpunkt:  

Gefährlicher Hund:   Ja   Nein 

Chip-/Transpondernummer:  

Nummer der Hundesteuermarke:  

 
Sonstige Angaben:  

Der Hund wird in Altenholz gehalten seit:  

Name und Anschrift des Vorbesitzers:  

 

Es werden im Haushalt/Betrieb bereits Hunde gehalten?   Nein   Ja  

Anzahl:  

Besteht bereits eine Finanzadresse für Abgaben? 

Wenn ja, dann wird diese fortgeführt. 

  Nein   Ja 

Soll die Hundesteuer von Ihrem Konto eingezogen werden? 

Wenn ja, Vordruck SEPA-Lastschriftmandat ausfüllen! 

  Nein   Ja 

Bemerkungen: 

 
Altenholz, ................     Gemeinde Altenholz 
       Der Bürgermeister 
       Im Auftrag: 
 
.................................     .................................. 
Unterschrift      Unterschrift 
 

 
Bitte die zweite Seite beachten! 
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______________________________________________________________________ 
 
Es wird auf folgende Paragraphen des Gesetzes über das Halten von Hunden (HundeG) 
hingewiesen: 
 
§ 5 Kennzeichnung 
Ein Hund, der älter als drei Monate ist, ist durch ein elektronisches Kennzeichen 
(Transponder) mit einer Kennnummer zu kennzeichnen. Der Transponder muss in der 
Codestruktur und dem Informationsgehalt dem aktuellen Stand der Technik 
entsprechen. 
 
§ 6 Haftpflichtversicherung 
Für die durch einen Hund, der älter als drei Monate ist, verursachten Schäden soll die 
Halterin oder der Halter eine Haftpflichtversicherung mit einer Mindestversicherungs-
summe von 500.000 Euro für Personenschäden und von 250.000 Euro für Sachschäden 
abschließen und aufrechterhalten. Zuständige Stelle nach § 117 Absatz 2 Satz 1 des 
Versicherungsvertragsgesetzes vom 13. November 2007 (BGBl. I, S. 1631), zuletzt 
geändert durch Gesetz vom 1. April 2015 (BGBl. I, S. 434), ist die nach § 2 zuständige 
Behörde. 


